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Amt Mittelholstein 

 

Hohenwestedt, 11.03.2024 

 

 

Amtliche Bekanntmachung 
 
 
Der Amtsausschuss des Amtes Mittelholstein ist zu einer Sitzung am 

 
Donnerstag, den 21.03.2024, um 18:30 Uhr, 

im Forum, Rektor-Wurr-Straße 1-3, 24594 Hohenwestedt 
 

einberufen. 
 
 

Tagesordnung 
 
1 Eröffnung der Sitzung, Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Einladung, der 

Anwesenheit und der Beschlussfähigkeit 
 

 

 

2 Änderungsanträge zur Tagesordnung 
 

 

 

3 Beschlussfassung über eventuelle Einwendungen gegen die Niederschrift der 
letzten Sitzung 
 

 

 

4 Bekanntgabe der Beschlüsse aus nichtöffentlicher Sitzung 
 

 

 

5 Mitteilungen des Amtsvorstehers 
 

 

 

6 Bericht des Amtsdirektors 
 

 

 

7 Betreuungsangebot der Diakonie Altholstein; Vorstellung der Migrationsarbeit 
durch Herrn Metzger 
 

 

 

8 Einwohnerfragestunde 
 

 

 

9 Sportkoordinatoren im Kreis Rendsburg-Eckernförde 
 

 

 

10 Stellungnahme zum Bericht über die überörtliche Kassenprüfung vom 10.10.23 
 

 

 

11 Verordnung über das Offenhalten von Verkaufsstellen aus besonderem Anlass 
an Sonn- und Feiertagen im Jahr 2024 im Bereich des Amtes Mittelholstein 
 

 

 

12 Neufassung der Richtlinie zur Förderung und Unterstützung des Feuerwehrwe-
sens im Amt Mittelhosltein 
 

 

 

13 Namensgebung für das Gebäude Am Raiffeisenturm 2 in Aukrug 
 

 

 

14 Anfragen aus dem Amtsausschuss 
 

 

 

15 Niederschlagung von Forderungen: 
 

 

 

15.1 Niederschlagung von Forderungen: 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15.2 Niederschlagung von Forderungen: 
 

 

 



181 
 
 

16 Antrag auf Erlass von Mahngebühren: 
 

 

 

17 Grundstücksangelegenheit: 
 

 

 

 
Eine Beschlussfassung über die nichtöffentliche Beratung einzelner Tagesordnungspunkte ist möglich. 
 
 
 
gez. Holger Kühl 
Amtsvorsteher 
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Amtliche Bekanntmachung 
 
 

Haushaltssatzung  

der Gemeinde Padenstedt 

für das Haushaltsjahr 2024 
 

Aufgrund des § 4 Abs. 1 Satz 1 und § 77 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO) vom 

28. Februar 2003 (GVOBl. Schl.-Holst., S. 57) in der zuletzt geänderten Fassung vom 27. Oktober 

2023 (GVOBl. Schl.-Holst. S. 514) sowie des § 25 Grundsteuergesetz (GrStG) vom 07. August 

1973 (BGBl I S. 965) in der zuletzt geänderten Fassung vom 16. Dezember 2022 (BGBl. I S. 2294) 

und des § 16 Gewerbesteuergesetz (GewStG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Ok-

tober 2002 (BGBl I S. 4167) in der zuletzt geänderten Fassung vom 16. Dezember 2022 (BGBl I S. 

2294) wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 07. Dezember 2023 und Genehmigung 

der Kommunalaufsicht folgende Haushaltssatzung erlassen: 

 

§ 1 

 

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird 

 

1. im Ergebnisplan mit   
 einem Gesamtbetrag der Erträge auf 3.070.300,00 EUR 

 einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 3.363.200,00 EUR 

 einem Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag von -292.900,00 EUR 

    
2. im Finanzplan mit   
 einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwal-

tungstätigkeit auf 
2.994.900,00 EUR 

 einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwal-
tungstätigkeit auf 

3.088.100,00 EUR 

    

 einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätig-
keit und der Finanzierungstätigkeit auf 

374.100,00 EUR 

 einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstä-
tigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf 

546.500,00 EUR 

    

festgesetzt. 

 

§ 2 

 

Es werden festgesetzt: 

 

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investiti-
onsförderungsmaßnahmen auf 300.000,00 EUR 

2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf 0,00 EUR 

3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 0,00 EUR 

4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf 2,67 Stellen. 
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§ 3 
 
Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt: 
 
(1) Grundsteuer  
für die land- und forstwirtschaftlichen  
 a) Betriebe (Grundsteuer A) 340 % 
 b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) 340 % 
(2) Gewerbesteuer 320 % 

 

§ 4 

 

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen 

und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung die Bürgermeisterin ihre 

oder der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 82 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 

5.000,00 EUR. Die Zustimmung der gilt in diesen Fällen als erteilt. Die Bürgermeisterin oder 

der Bürgermeister ist verpflichtet, der Gemeindevertretung mindestens halbjährlich über die geleis-

teten über- und außerplanmäßigen Ausgaben nach Satz 1 zu berichten. 

 

§ 5 

 

Im Teilfinanzplan (§ 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik) sind als Einzelmaßnahmen Investitionen oder In-

vestitionsförderungsmaßnahmen auszuweisen, wenn der Auszahlungsbetrag für die Investition 

oder Investitionsförderungsmaßnahme mindestens 100.000,00 EUR beträgt. 

 

§ 6 

 

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 16.02.2024 erteilt. 

 

 

Padenstedt, den 29.02.2024  

 

 

gez. 

 

Carsten Bein 

 

 

- S -  

 

 

(Bürgermeister)  

 

 

 

 

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 wird hiermit öffentlich bekannt ge-

macht. Jeder kann Einsicht in die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan mit den Anlagen neh-

men. Einsicht ist während der Dienstzeit möglich beim Amt Mittelholstein, Am Markt 15, 24594 

Hohenwestedt, Zimmer 100, oder auf der Homepage des Amtes Mittelholstein unter www.amt-

mittelholstein.de. 
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Amtliche Bekanntmachung 
 
Amt Mittelholstein 
Der Amtsdirektor 
Finanzbuchhaltung  
 
 
 
 

Öffentliche Zustellung 
 

Nachstehend aufgeführte Person wird davon unterrichtet, dass an Sie gerichtete Schriftstück er-
stellt worden ist und im Amt Mittelholstein, 24594 Hohenwestedt, Am Markt 15, Zimmer 114, zur 
Abholung und Einsichtnahme bereitliegt: 
 

Hengstdepot Vornholdt UG 
letzte bekannte Anschrift: 25557 Hanerau-Hademarschen, Holstenstr. 15 

 
 Schriftstücke zum Aktenzeichen/Personenkonto 10/10859 vom 29.02.2024 
  
Die Schriftstücke gelten gemäß § 155 Abs. 2 Satz 5 des Allgemeinen Verwaltungsgesetzes für das 
Land Schleswig-Holstein (Landesverwaltungsgesetz – LVwG) als zugestellt, wenn seit dem Tage 
der Bekanntmachung zwei Wochen verstrichen sind. Mit der Zustellung wird eine Frist zur Beglei-
chung der Forderung in Gang gesetzt. 
 
 
Hohenwestedt, den 12.03.2024 
 
 
Im Auftrag 
 
gez. 
Knudsen 
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Amtliche Bekanntmachung 
 
Amt Mittelholstein 
Der Amtsdirektor 
Finanzbuchhaltung  
 
 
 
 

Öffentliche Zustellung 
 

Nachstehend aufgeführte Person wird davon unterrichtet, dass an Sie gerichtete Schriftstück er-
stellt worden ist und im Amt Mittelholstein, 24594 Hohenwestedt, Am Markt 15, Zimmer 114, zur 
Abholung und Einsichtnahme bereitliegt: 
 

Angelika Voß 
letzte bekannte Anschrift: 25575 Beringstedt, Seegen 21 

 
 Schriftstücke zum Aktenzeichen/Personenkonto 05/60109399 vom 29.02.2024 
  
Die Schriftstücke gelten gemäß § 155 Abs. 2 Satz 5 des Allgemeinen Verwaltungsgesetzes für das 
Land Schleswig-Holstein (Landesverwaltungsgesetz – LVwG) als zugestellt, wenn seit dem Tage 
der Bekanntmachung zwei Wochen verstrichen sind. Mit der Zustellung wird eine Frist zur Beglei-
chung der Forderung in Gang gesetzt. 
 
 
Hohenwestedt, den 12.03.2024 
 
 
Im Auftrag 
 
gez. 
Knudsen 
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Amtliche Bekanntmachung 
 
Amt Mittelholstein 
Der Amtsdirektor 
Finanzbuchhaltung  
 
 
 
 

Öffentliche Zustellung 
 

Nachstehend aufgeführte Person wird davon unterrichtet, dass an Sie gerichtete Schriftstück er-
stellt worden ist und im Amt Mittelholstein, 24594 Hohenwestedt, Am Markt 15, Zimmer 114, zur 
Abholung und Einsichtnahme bereitliegt: 
 

Hengstdepot Vornholdt UG 
letzte bekannte Anschrift: 25557 Hanerau-Hademarschen, Holstenstr. 15 

 
 Schriftstücke zum Aktenzeichen/Personenkonto 10/10945 vom 29.02.2024 
  
Die Schriftstücke gelten gemäß § 155 Abs. 2 Satz 5 des Allgemeinen Verwaltungsgesetzes für das 
Land Schleswig-Holstein (Landesverwaltungsgesetz – LVwG) als zugestellt, wenn seit dem Tage 
der Bekanntmachung zwei Wochen verstrichen sind. Mit der Zustellung wird eine Frist zur Beglei-
chung der Forderung in Gang gesetzt. 
 
 
Hohenwestedt, den 11.03.2024 
 
 
Im Auftrag 
 
gez. 
Knudsen 
 

 


